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Amtliche Publikationen 

Öffentliche Auflage – Baugesuch 2021-0015 

Baugesuch-Nr. 2021-0015 

Bauvorhaben Neubau 7 Einfamilienhäuser; 
Projektänderung (neue Standorte 
Wärmepumpe) 

Gesuchsteller/in Areal Wohnbau AG 
Gewerbestrasse 5, 6330 Cham 

Grundeigentümer/in • Beno Michel und Carmen Seiler 
Mühliacherweg 2a, 5105 Auenstein 

• Madlen und Dijana Malbasic 
Mühliacherweg 2b, 5105 Auenstein 

• Cayan und Hazal Isbilir 
Mühliacherweg 2c, 5105 Auenstein 

Standort Parzellen 1413, 1417 und 1418, 
Mühliacherweg 2a bis 2c 

Zone(n) Wohn- und Gewerbezone WG2 
 

Dieses Baugesuch liegt vom 29. Januar bis am 27. Feb-
ruar 2024 während der ordentlichen Bürostunden in der 
Gemeindeverwaltung Auenstein öffentlich zur Einsicht-
nahme auf. Einwendungen sind während der Auflagefrist 
schriftlich mit Antrag und Begründung an den Gemeinde-
rat Auenstein, Schürmatt 1, 5105 Auenstein, zu richten. 
 

Publikation eines Gesuches um ordentliche Einbürge-
rung 

Folgende Person hat bei unserer Gemeinde ein Gesuch um 
ordentliche Einbürgerung gestellt: 

 Marion Kasparek, 1971, weiblich, von Deutschland, 
wohnhaft in 5105 Auenstein, Panoramastrasse 9 

 

Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Pub-
likation dem Gemeinderat eine schriftliche Eingabe zum 
Gesuch einreichen. Diese können sowohl positive wie ne-
gative Aspekte enthalten. Der Gemeinderat wird die Einga-
ben prüfen und in seine Beurteilung einfliessen lassen. 
 
 

Gemeindeverwaltung 

Sirenentest 2024 

Am Mittwochnachmittag, 7. Februar 2024, findet von 13:30 
bis 14:00 Uhr in der ganzen Schweiz - also auch in unserer 
Gemeinde - die jährliche Kontrolle der Alarmsirenen statt. 
Dabei sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu 
ergreifen. 
 

Bei der Sirenenkontrolle wird die Funktionstüchtigkeit der 
stationären und mobilen Sirenen getestet, mit denen die 
Bevölkerung bei Katastrophen- und Notlagen oder im Falle 
eines bewaffneten Konfliktes alarmiert werden. Ausgelöst 

wird das Zeichen «Allgemeiner Alarm»: Ein regelmässig 
auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. 
Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» jedoch ausserhalb 
des angekündigten Sirenentests ertönt, bedeutet dies, 
dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In die-
sem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, Radio zu hören, 
die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nach-
barn zu informieren. 
 

Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie auf Seite 680 
und 681 im Teletext sowie im Internet unter www.sirenen-
test.ch. 
 

In jeder Aargauer Gemeinde sind Notfalltreff-
punkte vorhanden, an denen Sie z.B. bei ei-
nem länger andauernden Ausfall von Strom 
und Telefonie, aber auch Evakuierungen, Un-
terstützung erhalten können. Unter 
www.notfalltreffpunkt.ch können Sie sich 
über die Lage der Notfalltreffpunkte infor-

mieren. Der Notfalltreffpunkt in der Gemeinde Auenstein 
befindet sich bei der Mehrzweckhalle Husmatt (unterer 
Turnhalleneingang, beim «roten Platz»). 
 

Aktuelle Erreichbarkeit des Steueramts 

Nils Obrist absolviert seit dem 15. Januar bis Mitte Mai 
2024 die militärische Rekrutenschule. Aufgrund dieser 
Personalabsenz ist das Steueramt jeweils am Donnerstag-
nachmittag nicht besetzt. Leichte Verzögerungen bei der 
Geschäftsbearbeitung können zudem nicht ausgeschlos-
sen werden. 
 

Die Steuerpflichtigen werden gebeten, Besprechungster-
mine per Telefon zu vereinbaren (Tel. 056 463 66 95). So 
ist gewährleistet, dass Ihre Anliegen zeitnahe und speditiv 
durch die weiteren Sachbearbeiterinnen bearbeitet wer-
den. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis. 
 

Regionales Steueramt Auenstein und Veltheim 
 

Steuererklärung 2023 und provisorische Steuern 2024 

Einreichung Steuererklärung 2023 
Nicht unerwartet wurde Ihnen vor einigen Tagen die Steu-
ererklärungen 2023 zugestellt oder Sie erhalten diese in 
den nächsten Tagen. Bitte reichen Sie die Steuererklärung 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis am 31. März 
2024 (selbstständig Erwerbende bis am 30. Juni 2024) 
ein. Sie helfen uns, wenn Sie darauf verzichten, die Be-
lege mit Bostichklammern zu heften. 
 

Bezahlung provisorische Steuern 2024 
Ende Februar 2024 erhalten Sie die provisorische Rech-
nung 2024, welche am 31. Oktober 2024 fällig wird. Auf 
Zahlungen vor dem Fälligkeitstermin wird ein Vergütungs-
zins von 0.3 % gewährt; nicht fristgerechte Zahlungen 
werden mit 5.0 % Verzugszins belastet. 
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Zusätzliche Fristen 
Falls Ihnen das termingerechte Einreichen der Steuerer-
klärung nicht möglich ist, können Sie eine Fristerstreckung 
verlangen. Schreiben Sie uns eine Mail (steueramt@ve-
ltheim.ch), benützen Sie die Onlineplattform «eFristen» 
(www.ag.ch/steuern) oder scannen Sie den QR Code auf 
Ihrem Steuererklärungsbogen 2023. Wird Ihre Anfrage 
nicht beantwortet, gilt die Frist als genehmigt.  
 
Mit EasyTax geht’s leichter  
Die Datei muss im Internet heruntergeladen werden. Die 
Datei finden Sie unter www.ag.ch/steuern. Wer über kei-
nen Internetzugang verfügt, kann bei uns die Formulare 
bestellen und muss die Steuererklärung von Hand ausfül-
len. 
Sie haben die Möglichkeit Ihre mit EasyTax 2023 ausge-
füllte Steuererklärung in elektronischer Form zu übermit-
teln. Ab der Steuererklärung 2021 ist dafür kein ausge-
drucktes Quittungsblatt mehr nötig, die Übermittlung fin-
det auch zukünftig komplett online und ohne Unterschrift 
statt. 
 
Liegenschaftsunterhaltskosten 
Der Nachweis für steuermindernde Tatsachen obliegt den 
Steuerpflichtigen. Aus diesem Grund empfehlen wir bei 
grösseren Umbauten Fotos vor und nach der Sanierung zu 
machen und diese dem Steueramt einzureichen. Ebenfalls 
können Pläne, Skizzen, Arbeitsrapporte oder Offerten zur 
besseren Beurteilung hilfreich sein. 
 
Kontakt 
Bei Fragen zur Steuerveranlagung oder Anpassung der 
provisorischen Rechnung: Abteilung Steuern, 056 463 66 
95, steueramt@veltheim.ch.  
Bei Fragen zur Bezahlung der Rechnung, Bestellen von zu-
sätzlichen Einzahlungsscheinen, Vereinbarung von Raten-
zahlung: Abteilung Finanzen, finanzen@auenstein.ch oder 
062 897 03 02. Bei Zahlungsschwierigkeiten bitten wir Sie 
um frühzeitige Kontaktaufnahme. 
 

Regionales Steueramt Auenstein-Veltheim 
 
 

Technische Dienste 

Netzsanierung Elektroversorgung Hausacher und Gug-
gebüel; Information Bauarbeiten 

Die AEW Energie AG plant entlang der Gemeindestrasse 
Hausacher ab der Kantonsstrasse Schötz bis zu der 
Liegenschaft Guggenbüel 1 die Elektoleitungen für die 
Versorogungssicherheit mit zusätzlichen Leitungen zu 
ergänzen bzw. zu sanieren. 
 
Während den Bauphasen wird der Verkehr ab der Kantons-
strasse einspurig in Richtung Norden geführt. Der Hofach-
erweg und das Guggebüel werden mit einem Linksabbie-
geverbot signalisiert. Der Velo- und Fussgängerverkehr 

wird über die Schulhausstrasse umgeleitet und wird eben-
falls signalisiert.  
 
Die Zu- und Wegfahrten für die direkt betroffenen Anwoh-
nerinnen und Anwohner wird mit Übergangsbrücken 
(Stahlplatten) sichergestellt. Bei längerer Behinderung 
werden die Betroffenen vorgängig orientiert. 
Die Zu- und Wegfahrt am Abend und an Wochenenden 
wird gewährleistet. Tagsüber kann es situativ infolge Bag-
gerstandort oder Materialtransporte zu Wartezeiten kom-
men. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden laufend 
durch den Polier über die Zufahrtsverhältnisse informiert. 
 
Kontakte: 

 Bodmer Bauingenieure AG, Herr Dominic Hilfiker 
062 838 21 91, d.hilfiker@bodmering.ch  

 AEW Energie AG, Herr Thomas Gisin 
062 885 47 42, thomas.gisin@aew.ch  

 
 

Bibliothek 

Sportferien 2024 

In den Sportferien vom Montag, 5. Februar 2024 bis Sams-
tag, 17. Februar 2024 ist die Bibliothek an folgenden Daten 
geöffnet: 

Montag, 5. Februar 2024, 18:00 bis 20:00 Uhr 
Montag, 12. Februar 2024, 18:00 bis 20:00 Uhr 

Ab Montag, 19. Februar 2024 gelten wieder die normalen 
Öffnungszeiten. Medien, deren Ausleihfrist innerhalb der 
Ferien abläuft, werden von uns automatisch bis Don-
nerstag, 22. Februar 2024 verlängert. 
 
Wir wünschen Ihnen sonnige Tage, frischen Schnee, 
grossartige Pisten, griffige Loipen und zur Erholung ein 
gutes Buch aus der Bibliothek. 
 

Das Bibliotheksteam 

Agenda 
 
Turnerabend STV Auenstein Turnhalle 
27. Januar 2024, 20:15 Uhr (Türöffnung um 18:15 Uhr) 
Weitere Informationen und Tickets findet ihr unter www.stv-auenstein.ch/tur-
nerabend-2024.  
 
Grünabfuhr  
1. Februar 2024, ab 7:00 Uhr 
 
Seniorennachmittag Kirchgemeindehaus  
15. Februar 2024, 14:00 Uhr 
Die Senioren Akkordeongruppe aus Schafisheim, unter der Leitung von Frau 
Denise Guanci, unterhalten uns mit tollen Musikstücken. 
 
Vereinsmitteilungen sowie Veranstaltungshinweise bitte direkt an 
gemeindekanzlei@auenstein.ch senden. 
Diese erscheinen unter Vorbehalt in der nächsten Ausgabe. 
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